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Beim Planen und Bauen unter Einsatz der 
BIM-Planungsmethode werden die vertrag-
lichen Leistungsp�ichten des Planers um 
BIM-Komponenten ergänzt. Der BIM-Pla-
nungsprozess wartet hierbei mit Besonder-
heiten auf, die der vertraglichen Umsetzung 
bedürfen. In aller Regel geschieht dies durch 
Ergänzung konventioneller Planer- und 
Bauverträge.

Durch die Besonderheiten beim Planen 
und Bauen mit BIM ist in einzelnen Berei-
chen besonderes Fachwissen gefragt. Dies 
führt zur Einbeziehung von weiteren, bis-
lang im Bauprozess noch nicht bekannten 
Tätigkeitsfeldern. Zu nennen sind hier ins-
besondere folgende Leistungen:

�5BIM-Beratung
�5BIM-Management
�5BIM-Koordination
�5BIM-Modellbau
�5BIM-Qualitätskontrolle

Für diese Leistungsbereiche können einer-
seits die vom bisherigen (konventionellen) 
Bauen bekannten Projektteilnehmer einge-
setzt werden. So kann z. B. das BIM-Modell 
beim Objektplaner Gebäude in Auftrag ge-
geben werden.

Durch die besonderen und neuen Anfor-
derungen können aber andererseits auch bis-
lang noch nicht bekannte Projektbeteilig-
te hinzutreten, die ein eigenständiges Tä-
tigkeitsgebiet abdecken. Das sind u. a. der 

BIM-Manager und der BIM-Koordinator.
Die BIM-Leistungen sollten hierbei 

nicht personenbezogen betrachtet werden, 
sondern aufgabenbezogen. Je nach ohnehin 
beauftragter Leistung wird dann z. B. die je-
weilige BIM-Komponente im Planervertrag, 
im Projektsteuerungsvertrag oder im Bau-
werksvertrag verankert.

Nimmt man z. B. den Einsatz eines Ge-
neralunternehmers, der neben der schlüs-
selfertigen Errichtung eines Gebäudes 
die Planungsleistungen ab der Genehmi-
gungsplanung einschließlich der Erstel-
lung und Übergabe eines Gebäudemodells 
zum Gebäudebetrieb übernimmt, so liegt 
der BIM-Planungsprozess mit allen BIM-
typischen Leistungen beim Bauunterneh-
mer, einschließlich der Koordination der 
BIM-Planungsinhalte aus der Planung.
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Aus Großbritannien wurde der Ansatz über-
nommen, die Planungs- und BIM-P�ichten 
der Projektbeteiligten in einem einheitli-
chen Vertragswerk niederzulegen. Dabei un-
terzeichnen alle Projektbeteiligten nur noch 
einen Mehrparteienvertrag, der die Rechte 
und P�ichten aller regelt. Dieser Ansatz 
kann zu einem besonders partnerschaftli-
chen Umgang der Beteiligten untereinander 
führen.

In Deutschland haben sich Mehrpartei-
enverträge bislang aber nicht durchgesetzt. 
Grund hierfür ist u. a., dass bei den meisten 
Projekten in zeitlicher Reihenfolge zunächst 

der Projektsteuerer, dann der Objektplaner, 
die Fachplaner und die bauausführenden 
Unternehmen gefunden und beauftragt 
werden. Wegen der zum Teil jahrelangen 
Vorlaufphase werden die Bauunternehmen 
in der Regel erst sehr spät in die Projekte 
einbezogen. Außerdem wird der Wettbe-
werb ausgeschaltet, sodass zu erwarten ist, 
dass es in Deutschland überwiegend beim 
Einsatz von Einzelverträgen bleiben wird.
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Eine projektspezi�sche De�nition der 
BIM-Anforderungen kann erst nach Iden-
ti�zierung der BIM-Ziele und BIM-An-
wendungsfälle erfolgen. Das Ergebnis dieser 
projektbezogenen BIM-De�nition stellt die 
Grundlage für die BIM-Komponenten in 
den verschiedenen Leistungen dar. Die De�-
nition der BIM-Ziele und -Anwendungsfälle 
erfolgt in der Regel über ein BIM-P�ichten-
heft oder BIM-Projekthandbuch.

Eine Standardform für BIM-Projekt-
verträge gibt es (noch) nicht. Derzeit wird 
überwiegend der Ansatz verfolgt, neben dem 
eigentlichen Vertrag (Planer- oder Bauver-
trag) die BIM-P�ichten in untergeordne-
ten Vertragsbestandteilen niederzulegen. 
Das sind z. B.:

�5BIM-Abwicklungsplan (BAP)
�5BIM-spezi�sche Vertrags-

bestimmungen (BIM-BVB)
�5BIM-Leistungsbilder
�5BIM-P�ichtenheft
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Dieser kaskadenhafte Regelungsaufbau 
hat den Nachteil, dass mit der Anzahl der 
in verschiedenen Dokumenten niederge-
legten Vertragsbestandteile auch die An-
zahl der Widersprüche und Vertragslücken 
proportional zunimmt. Eine Vielzahl von 
Vertragsdokumenten führt eben dazu, dass 
diese nicht immer aufeinander abgestimmt 
sind, sondern nach dem Motto viel hilft viel 
zusammengefügt werden. Dem Erfolg des 
BIM-Projekts ist eine solche Herangehens-
weise natürlich nicht zuträglich.

Bei BIM-Projekten sollte daher stets ver-
sucht werden, durch eine möglichst geringe 
Anzahl von Vertragsbestandteilen das Auf-Anzahl von Vertragsbestandteilen das AufAnzahl von Vertragsbestandteilen das Auf
kommen von Widersprüchen und Unklar-
heiten zu vermeiden. Die Reihenfolge der 
Vertragsbestandteile lässt sich unter dieser 
Maßgabe etwa wie folgt regeln:
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Es gelten, bei Widersprüchen in der 
nachstehenden Geltungsreihenfolge:
1. die Regelungen dieses Vertrages
2.  das detaillierte Leistungsbild mit 

BIM-spezi�schen Inhalten
3. das BIM-P�ichtenheft
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Es gelten, bei Widersprüchen in der 
nachstehenden Geltungsreihenfolge:
4. die Regelungen dieses Vertrages
5.  die Leistungsbeschreibung (funk -

tional oder detailliert) mit BIM-
Anforderungen

6. das BIM-P�ichtenheft
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Im Rahmen der spezi�schen Vertragsgestal-
tung gilt es, ein besonderes Augenmerk auf 
die Regelung der Verantwortlichkeiten für 
die BIM-Leistungen zu legen. Da auch im 
BIM-Projekt die Erstellung eines Bauwerks 
geschuldet wird, bestimmt sich die Haftung 
des mit BIM-Leistungen beauftragten Pla-
ners nach den gesetzlichen, im Bürgerlichen 
Gesetzbuch (BGB) enthaltenen Vorschriften 
zum Werkvertragsrecht (§§ 631 ff. BGB). 
Hieraus folgt eine Haftung auf Vollständig-
keit, Vertragsgemäßheit, Mängelfreiheit und 
insbesondere Funktionstauglichkeit auch 
der im Planungsprozess erstellten Daten 
und Modelle. Auch hat der werkvertragli-

che Auftragnehmer sicherzustellen, dass die 
im Rahmen des Auftrags an den Auftragge-
ber übergebenen Daten frei von Rechten 
Dritter sind.
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�3die Beschaffenheit des Modells
�3der Grad der Detaillierung
�3die Art der Datenübertragung
�3wer wann welche Arbeiten am 

Datenmodell vornimmt (Bestim -
mung von Zugriffs-, Nutzungs- 
und Änderungsrechten)

�3an wen Datensätze zu 
übergeben sind

�3die Prüf- und Hinweisp�ichten 
der Beteiligten

�3wann die Projektbeteiligen von 
einer Endgültigkeit der Daten-
sätze  für die weitere Fortentwick -
lung des Modells ausgehen dürfen 
(Festlegen von Milestones, 
Freigaben)

�3Schutz des geistigen Eigentums 
vor zweckwidriger Verwendung 
durch Projektbeteiligte oder Dritte
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Insgesamt lässt sich sagen, dass es den einen 
Muster-BIM-Vertrag nicht gibt und viel -
leicht auch gar nicht geben kann. Vielmehr 
bedarf es einer individuellen, an den Bedürf-bedarf es einer individuellen, an den Bedürfbedarf es einer individuellen, an den Bedürf
nissen des jeweiligen Vorhabens angepass-
ten Vertragsgestaltung, um das BIM-Projekt 
zum (auch rechtlich kon�iktfreien) Erfolg zu 
führen.

������������������
����������������
����������������������
�
	���������������
����������������������
��������������••��������
•����������•���•��•�
���� ���������������

������€��������•������•���������‚�
������•��•�����������������ƒ�����������������
 �������•�����•„…†������•�����������
������������������•��•��•��������������
‡����������ˆ����������•���•��‰‰��������
����������•�… �Š�‹�����Œ��•€•
������������������������

���������� ������� ��

���������������������
��������������������


